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1. Auf der Grundlage der vom erweiterten Wissenschaftlichen Ausschuss der Europäischen Beob-

achtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) vorgelegten Risikobewertungen über 

4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) und 1-Cyclohexyl-4-

(1,2-diphenylethyl)piperazin (MT-45) hat die Kommission am 2. Dezember 2014 gemäß Arti-

kel 8 Absatz 1 des Beschlusses 2005/387/JI des Rates einen Vorschlag für einen Beschluss des 

Rates über Kontrollmaßnahmen für 4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin 

(4,4'-DMAR) und 1-Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazin (MT-45) vorgelegt. Daraufhin 

wurde der Vorschlag von der Horizontalen Gruppe "Drogen" erörtert und abgeändert 

(Dok. 5542/15 CORDROGUE 2).
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2. In seinem Urteil vom 16. April 2015 in den verbundenen Rechtssachen C-317/13 und 

C-679/131 hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden, dass der Rat gehalten ist, 

das Parlament anzuhören, bevor er auf Grundlage von Artikel 8 Absatz 3 des Beschlusses 

2005/387/JI einen Durchführungsbeschluss erlässt.

3. In Anbetracht dieses Urteils wurde eine überarbeitete Fassung des Entwurfs eines Durchfüh-

rungsbeschlusses des Rates über Kontrollmaßnahmen für 4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-

dihydrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) und 1-Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazin (MT-

45) (Dok. 9668/15 CORDROGUE 42) erstellt und von der Horizontalen Gruppe "Drogen" am 

16. Juni 2015 im Wege des schriftlichen Verfahrens mit einigen Änderungen (siehe 

Dok. 9668/1/15 REV 1 CORDROGUE 42) gebilligt.

4. Das Europäische Parlament ist zu dem Entwurf in der von den Rechts- und Sprachsachverstän-

digen überarbeiteten Fassung (Dok. 10009/15 CORDROGUE 48) angehört worden.

5. Daher wird der AStV gebeten, den Rat zu ersuchen, dass er

– den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses des Rates über Kontrollmaßnahmen für 

4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) und 1-Cyclohexyl-

4-(1,2-diphenylethyl)piperazin (MT-45) gemäß Artikel 8 Absatz 3 des Beschlusses 

2005/387/JI des Rates annimmt und

– veranlasst, dass der Beschluss im Amtsblatt veröffentlicht wird.

1 Urteil des Gerichtshofs vom 16. April 2015, Parlament/Rat, Verbundene Rechtssachen C-
317/13 und C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223.
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